
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
LOSTAG 31.DEZEMBER 2013 
FÜR DIE LANDWIRTE 

Auch wenn das Jahr 2014 für 
die Pauschalierung der Land-
wirte mit der neuen Einheits-
wertfeststellung zum 1.1.2014 
viel Neues bringen wird, der 
31.12.2013 ist für den Vor-
steuerabzug bedeutsam. 
Bisher konnten Landwirte die 
zur USt-Regelbesteuerung op-
tiert hatten die Vorsteuer aus 
Investitionen (Gebäude, Ma-
schinen) nach 5 Jahren behal-
ten; - Kosteneinsparung 20 %. 
Ab dem Veranlagungsjahr 2014 
ist für Investitionen deren erst-
malige Verwendung oder Nut-
zung in der Landwirtschaft nach 
dem 31.12.2013 erfolgt bei Wi-
derruf der USt-Regelbesteue-
rung im Falle von Gebäuden vor 
20 Jahren für jedes Jahr 1/20-
tel und bei Maschinen vor 5 Jah-
ren 1/5-tel der Vorsteuer an das 
Finanzamt zurückzuzahlen. 
Sie sollten also rasch entschei-
den, ob Sie vor dem 31.12.2013 
(NEU – bisher 30.6.2013) noch 
investieren und die Option 2013 
ausüben wollen, um an die Vor-
steuer zu kommen. Dann müss-
ten Sie bis längstens 31.12.2013 
die Option für 2013 schriftlich 
dem Finanzamt kundtun und 
könnten diese bis Ende Jänner 
2018 ab 2018 widerrufen. 
GUTER RAT: Diese Regelung 
können Sie auch zu Ihren Vorteil 
nutzen, nämlich wenn Sie in den 
letzten Jahren als pauschalierter 
Landwirt investiert haben, kön-
nen Sie bei Ausnützung der 
Option anteilig die Vorsteuerbe-
träge vom Finanzamt zurückho-
len. 
 
 

 


